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	Ergänzende Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur 
Anhörung über das Gesetz zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes


	

	1. Sehen Sie weiteren, über den Gesetzentwurf der FDP hinausgehenden Änderungsbedarf am Hessischen Lehrerbildungsgesetzes oder den damit verbundenen Verordnungen in Bezug auf die zweite Phase der Lehrerausbildung? Wenn ja, welche?

BAK: Der Gesetzentwurf der FDP richtet sich auf eine möglichst kurzfristige Beseitigung von Problemen, die sich in der sich aus dem HLbG ergebenden praktischen Arbeit zeigen. Sie sind auch damit zu erklären, dass Hessen das erste Bundesland war, das eine im Sinne des Bologna-Prozesses modularisierte Lehrerausbildung in Angriff nahm, zu der es folglich keine Vorerfahrungen in anderen Bundesländern gab. Der Gesetzentwurf ersetzt nicht die auch in Hessen notwendige Auseinandersetzung damit, wie künftig Lehrkräfte zum Wohle der künftigen Generationen der Schülerinnen und Schüler zeitgemäß ausgebildet werden sollen. Dabei ist auch zu bedenken, wie die anderen Bundesländer verfahren und wie eine bundesweit kompatible Lehrerausbildung gesichert werden kann.
2. Sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Senkung der Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst ausreichend? Wenn nein, wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

BAK: Der Verringerung der Anzahl der bewerteten Module von 12 auf 10 ist zuzustimmen. Aber auch der eigenverantwortete Unterricht trägt zur Überlastung bei und sollte deshalb in keinem Semester mehr als zehn Unterrichtsstunden pro Woche betragen. Vgl. auch die Regelungen in anderen Bundesländern. Alle Tätigkeiten der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, auch die Schriftliche Arbeit und die Vorbereitung der Zweiten Staatsprüfung, sollten bei der Abschätzung der Arbeitszeit berücksichtig werden.
3. Sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Senkung der Arbeitsbelastung der Ausbilderinnen und Ausbilder an den Studienseminaren ausreichend? Wenn nein, welchen Änderungsbedarf sehen Sie?

BAK: Bei der Berechnung der Arbeitszeit der Ausbilder/innen werden viele Tätigkeiten am Studienseminar wie Konferenzen und Gremien, Dienstbesprechungen, dienstliche Post (E-Mail) usw. (sog. Verteilzeit) nicht berücksichtigt, sondern nur die Ausbildungsveranstaltungen (Modulsitzungen, Unterrichtsbesuche, Unterrichtsberatung usw.). Der individuelle Beratungsbedarf der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wird unterschätzt. 
Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der hauptamtlichen Ausbilder/innen von 6 auch 7,5 Stunden war ein Schritt in die falsche Richtung – eine Absenkung auf 5 Stunden wäre angemessen.
Der Arbeitsaufwand für Unterricht wird höher angesetzt als der Arbeitsaufwand für Ausbildung, obwohl es evident ist, dass eine Modulveranstaltung für Erwachsene nicht weniger Vor- und Nachbereitung erfordern kann als Unterricht.
Die Arbeitsbelastung der Ausbilder/innen resultiert auch daraus, dass es Anfang der 90er Jahre für etwa 2.900 Referendar/innen etwa 900 hauptamtliche Ausbilder/innen gab (daneben noch Ausbildungsbeauftragte), heute aber die Relation 5.100 zu 600 beträgt.
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	4. Sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Überarbeitung der Anzahl und der Inhalte der Module ausreichend? Wenn nein, wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

BAK: Die Anzahl von zehn bewerteten Module erscheint aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen an den Studienseminaren und angesichts der zu vermittelnden Kompetenzen angemessen. Das Amt für Lehrerbildung hat in landesweiten Modulkonferenzen eine Überarbeitung und Straffung der Modul-Inhalte vorgenommen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Hälfte der Ausbildungszeit nach den themenbezogenen Fragen und Bedürfnissen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gestaltet werden kann. 
Längerfristiger Handlungsbedarf besteht in der Verknüpfung und im Abgleich der Module der ersten (universitären) Phase der Lehrerbildung und denen der zweiten Phase (Vorbereitungsdienst) sowie der Entwicklung eines Konzepts für die Fortsetzung in Sinne lebenslangen Lernens in Fort- und Weiterbildung.  
5. Wie beurteilen Sie den Vorschlag der GEW, die zweite Phase der Lehrerbildung auf 21 Monate zu kürzen?

BAK: Da auch die GEW die hohe Belastung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und dessen Überfrachtung beklagt, hat es sich uns bisher nicht erschlossen, wie diese Probleme durch eine Verkürzung verringert oder gar gelöst werden können. Im Ausbildungsmodell der GEW entfällt de facto die Prüfungsphase, so dass die Zweite Staatsprüfung - als zusätzliche Belastung – in einem Zeitraum mit hoher eigenverantworteter Unterrichtsverpflichtung stattfinden muss. Dass „Leerlauf“ im Vorbereitungsdienst beklagt wird, überrascht und sollte angesichts der im Vorbereitungsdienst zu erwerbenden anspruchsvollen Kompetenzen durch die betroffenen Studienseminare abgestellt werden können.
Aussichtsreicher erscheint eine Öffnung der Lehrerbildung hin zu mehr Individualisierung und Flexibilisierung. Ein Vorbereitungsdienst sollte z. B. aus familiären Gründen auch in mehr als 24 Monaten bei geringerer Intensität möglich sein. Verkürzungen um 6 oder 12 Monate sollten bei nachgewiesenen Kompetenzen möglich sein, z. B. auch für Kandidat/innen, die aus Bundesländern kommen, in denen Praxisanteile in die universitäre Ausbildungsphase verlagert werden (z. B. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg). Zum Ersatz für die „übersprungenen“ bewerteten Module gibt es z. B. das bereits erprobte Instrument der Modulprüfung.
6. Halten Sie die derzeitige Zusammensetzung des Prüfungsausschusses mit Fremdprüferinnen und Fremdprüfern für geeignet, die Leistung der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst angemessen zu prüfen und zu würdigen? Wenn nein, welche Änderungen schlagen Sie vor?

BAK: Eine empirische Studie darüber, dass die Prüfungsergebnisse dadurch an Objektivität, Reliabilität oder Validität gewonnen hätten, liegt bislang nicht vor. Es existieren lediglich Eindrücke und Meinungen. Die Belastungen der Ausbilderinnen und Ausbilder – vor allen in den Flächenseminaren - sind ebenso wie die Reisekosten erheblich. Aus unserer Sicht reichte es aus, wenn der Prüfling einer Person im Prüfungsausschuss (statt zweien) unbekannt ist, um einen „fremden Blick“ auf die Prüfung zu gewährleisten. 
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	7. Sehen Sie Änderungsbedarf beim derzeitigen Bewertungssystem zur Ermittlung der Gesamtnote der zweiten Staatsprüfung? Wenn ja, welche? 

BAK: Die Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote ist aus unserer Sicht fehlerhaft und muss dringend berichtigt werden. Wenn 13 Punkte als „sehr gut“ definiert sind, dann kann, wenn alle Prüfungsteile einen Durchschnitt von 13 Punkten ergeben, nicht „gut bestanden“ auf dem Zeugnis stehen. 
8. Halten Sie die derzeitige Kombination eines modularisierten Bewertungssystems mit dem Bewertungssystem der zweiten Staatsprüfung für sinnvoll? Wenn nein, welche Alternativen würden Sie vorziehen?

BAK: Bei dem derzeitigen Bewertungssystem handelt es sich um einen Kompromiss, der dem Einstieg in eine modularisierte Ausbildung geschuldet war (siehe unsere Ausführungen zur Frage 1)und der in der Praxis weitgehend reibungslos funktioniert. Wir halten es deshalb nicht für sinnvoll, bei der jetzigen Gesetzesnovellierung daran zu rühren. 
Längerfristig sollte in einer breit angelegten politischen Diskussion eine Verständigung darüber erfolgen, wie künftig Lehrkräfte in Hessen ausgebildet – und geprüft - werden sollten, damit sie ihre Aufgaben zum Wohle der Schülerinnen und Schüler optimal erfüllen können. Sollte das Ergebnis ein Festhalten an der und ein weiter Entwickeln der modularisierten Ausbildung mit stärkerer Verzahnung und Abstimmung zwischen den Phasen sein, dann ist eine Zweite Staatsprüfung in der jetzigen Form in der Tat systemwidrig. 
9. Werden die Mentorinnen und Mentoren derzeitig für ihre Tätigkeit genügend entlastet? Wenn nein, welchen Änderungsbedarf sehen Sie?

BAK: Bei der Ausbildung von Lehrkräften ist die alltägliche Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen an den Schulen als Mentorinnen und Mentoren ein wichtiger Faktor. So treten einzelschulische Aspekte neben die von den Studienseminaren vertretenen grundsätzlichen allgemeinpädagogischen, fachdidaktischen, fachmethodischen und medialen Aspekte. Einzelfall und Prinzip begegnen einander. 
Die fehlende Vergütung für die Tätigkeit der Mentorinnen und Mentoren wird seit mehr als 30 Jahren beklagt. Durch Erhöhung der Wochenstundenzahl der Lehrkräfte wurden als Nebeneffekt die Spielräume für eine Zusammenarbeit Referendar/in – Mentor/in eingeschränkt. Je mehr Unterricht erteilt werden muss, desto weniger Zeit bleibt für kollegialen Austausch. Eine weitere Verschärfung bedeutetet die „Verlässliche Schule - Unterrichtsgarantie plus“, wodurch die Frage, ob eine Mentorin/ein Mentor an einem Unterrichtsbesuch und seiner Nachbesprechung teilnehmen konnte, zu einer Kostenfrage der Schule für Vertretungsunterricht wurde. 
Wünschenswert wäre, für die Entlastung der Mentorinnen und Mentoren den Ausbildungsschulen ein besonderes Stundendeputat für Ausbildung zur Verfügung zu stellen.
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	Was kann ganz realistisch getan werden? 
Die seit In-Kraft-Treten der Ausbildungsverordnung vom 9. Mai 1977 von Lehrerverbänden erhobene Forderung nach einer Anrechnungsstunde je Mentorin oder Mentor wurde stets mit dem Hinweis auf jährliche Kosten in Höhe von etwa 25 Millionen Euro abgelehnt. Die Forderung ist trotzdem richtig, denn sie sicherte den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und den Mentorinnen/Mentoren das gemeinsame Zeitfenster für eine fest institutionalisierte Zusammenarbeit. 

Angesichts der Haushaltslage des Landes Hessen und angesichts des Lehrermangels in verschiedenen Fächern und Schulformen schlägt der BAK als Mindestmaßnahmen vor:

1. Die Differenz der von den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst tatsächlich geleisteten eigenverantworteten Unterrichtsstunden (zurzeit in 3 Semestern 26 bis 32 Wochenstunden, nach der Reform der Reform 24 bis 30 Wochenstunden) und ihrer Anrechnung auf die Lehrerzuweisung (zurzeit in 4 Semester 19,2 Wochenstunden, in ihrer Höhe zu überdenken, denn früher wurden diese Stunden den Schulen überhaupt nicht angerechnet!) sollte von den Schulen für Ausbildungsaufgaben wie Mentorentätigkeit – z. B. in Doppelbesetzungen von Lehrkraft im Vorbereitungsdienst und Mentor(in) in einer Klasse – eingesetzt werden. 

2. In Ländern wie Frankreich und England wird Mentorentätigkeit finanziell vergütet. Warum nicht auch in Hessen?
3. Die Leistungspunkte für Fortbildungs- und Qualifizierungsaktivitäten nach HLbG-UVO § 55, Abs. 5, sollten von 20 auf 40 erhöht werden, weil die Mentorentätigkeit auch der eigenen Fortbildung der Mentorin oder des Mentors mit den Schwerpunkten Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von konkretem Unterricht dient. Solche Fortbildungen werden sonst nicht angeboten, obwohl sie auf das Kerngeschäft der Lehrerinnen und Lehrer zielen.
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	1. Wie sollte eine angemessene Besoldung der Referendare gestaltet werden?

BAK: Referendarinnen und Referendare leisten durch eigenverantworteten Unterricht und andere Tätigkeiten (Begleitung von Studienfahrten usw.) an den Ausbildungsschulen einen erheblichen Beitrag. Sie werden in 24 Monaten den Schulen mit 19,2 Wochenstunden (4,8 pro Halbjahr) auf die Lehrerverteilung angerechnet und unterrichten de facto in drei Halbjahren/Semestern zwischen 26 und 32 Wochenstunden eigenverantwortet (umgerechnet auf 4 Halbjahre: im Durchschnitt 6,5/8 Wochenstunden pro Halbjahr). Hierfür sollten sie angemessen bezahlt werden, z. B. in Relation zum Eingangsgehalt. 
Auf jeden Fall sollte sichergestellt sein, dass sie sich auch in einer Stadt wie Frankfurt am Main ernähren, kleiden, behausen und darüber hinaus die ausbildungsbedingten Unkosten tragen können. Dazu zählen u. a. Fachliteratur und angemessene Kleidung. 
Eine besondere Belastung bedeuten dienstliche veranlasste Reisekosten. Diese können sehr hoch sein, zumal der Öffentliche Nahverkehr dieser Personengruppe keine Ermäßigung wie anderen in Ausbildung Befindlichen gewährt. Fahrten zu Ausbildungsveranstaltungen von der Ausbildungsschule zum Studienseminar oder zu einer anderen Ausbildungsschule werden unterhalb von 30 Entfernungskilometern nicht erstattet. Wenn Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst einem von ihrem Wohnort sehr weit entfernten Studienseminar bzw. einer weit entfernten Ausbildungsschule zugewiesen werden müssen, gibt es ebenfalls nur teilweise Reisekostenerstattungen. 
Wenn Lehrkräfte die Zweite Staatsprüfung nicht bestehen, werden ihre Anwärterbezüge gekürzt. Dies wirkt wie eine doppelte Bestrafung und sollte beendet werden.
Zu niedrig ist auch die Vergütung der Assistenzkräfte an den Studienseminaren (Sekretärinnen/Sekretäre) in den Tarifbereichen BAT VII und VI. Dieser Personenkreis arbeitet heute mit dem PC und übt anspruchsvollere Tätigkeiten aus, als in den Stellenbeschreibungen ausgewiesen. 
2. Wie sollte sich die Lehrerbildung perspektivisch weiterentwickeln? (Stichworte: Gleichwertigkeit der Lehrämter, stufenbezogene Lehrerausbildung)?

BAK: Der Gesetzentwurf der FDP richtet sich pragmatisch auf eine möglichst kurzfristige Beseitigung von Problemen, die sich in der praktischen Arbeit gemäß HLbG zeigen (siehe auch unsere Antwort auf Frage 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Der Gesetzentwurf ersetzt nicht die auch in Hessen erforderliche Auseinandersetzung damit, wie künftig Lehrkräfte zeitgemäß zum Wohle der nächsten Generationen der Schülerinnen und Schüler ausgebildet werden sollen. Dabei ist auch zu bedenken, wie die anderen Bundesländer verfahren und wie eine bundesweit kompatible Lehrerausbildung gesichert werden kann.

Der BAK plädiert dafür, dabei von den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler nach Lernmöglichkeiten und Erziehung auszugehen und die Gegebenheiten einer selbst für sich und ihre Schülerinnen und Schüler verantwortlichen Schule zu berücksichtigen. 
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	Der BAK hält es für weniger zukunftsweisend, schon mehrfach ohne befriedigende Ergebnisse geführte Diskussionen über Schularten und Schulformen, Einheitslehrer und Stufenlehrer usw. zu wiederholen, sondern er spricht sich entschieden für pragmatische Herangehensweisen aus. Dafür sprechen einschlägige Forschungsergebnisse über das Gelingen von Schule sowie die Ergebnisse von TIMSS und PISA. Dafür spricht die Vorgehensweise erfolgreicher Länder wie der Niederlande.
Der BAK ist – wen wird das wundern - insbesondere für den Erhalt der Studienseminare als Institutionen in einem dualen Ausbildungssystem zusammen mit den Schulen. Er begründet dies mit ihren Kompetenzen für eine theoriegeleitete Unterrichtspraxis. 
Längerfristig ist eine Weiterentwicklung der Lehrerbildung durch eine engere Verzahnung der ersten und zweiten Phase anzustreben. Da eine solche engere Verzahnung tief in die vorhandenen Strukturen eingreift, bedarf sie einer besonders gründlichen und sorgfältigen Vorbereitung. Die professionelle Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen des Lehrberufs ist Sache der Institution Universität, die reflektierte Anwendung der Kenntnisse in der Praxis Sache der Studienseminare. Längerfristige, theoriegeleitete und reflektierte Unterrichtspraxis der angehenden Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen kann nur durch die Studienseminare angeleitet und begleitet werden.

Hinzu kommen Aufgaben der Studienseminare in der Lehrerbildung der ersten und dritten Phase und als Kompetenz- und Fortbildungszentren – insbesondere für theoriegeleitete Unterrichtspraxis - in der Region und in Kooperation mit anderen Institutionen vor Ort.
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	1. Mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz, auf welches der vorliegende Gesetzesentwurf reagiert, sollte die Qualität der Pädagogischen Ausbildung verbessert werden. Inwiefern ist dies gelungen, inwiefern nicht (bitte mit konkreten Beispielen) – und worin sehen Sie die Gründe hierfür?
BAK: Hessenweit gelten nun gleiche Kerncurricula für die Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (auch wenn diese teilweise zu viel Stoff enthalten). Die für die Module festgelegten Kompetenzen und Standards orientieren sich an dem zukunftsweisenden Lehrerleitbild der Kultusministerkonferenz. 
Die Modularisierung hat zu einer höheren Transparenz geführt. Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wissen, was in den Modulen (z. B. „Erziehen, Beraten, Betreuen“, „Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen“, oder in fachdidaktischen Modulen) vermittelt und verlangt werden soll, die Ausbilder/innen, was sie zwingend vermitteln sollen. 
Die Modularisierung hat auch zu einem landesweiten Abgleich der Anforderungen im Vorbereitungsdienst und der Bewertung und Beurteilung geführt. 
Zu diesen Entwicklungen haben z. B. die regelmäßigen Arbeitstreffen der Ausbilder/innen („Modulkonferenzen“) beigetragen. Diese haben auch in die Studienseminare ausgestrahlt.
Die Ergebnisse der zurzeit laufenden externe Befragung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie einer entsprechenden Zahl von Mentorinnen und Mentoren aller hessischen Studienseminare durch das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) werden zeigen, wieweit aus Sicht der Betroffenen die durch die Modularisierung intendierte Verbesserung der Qualität der Ausbildung erreicht worden ist. 
Der Frage, wieweit sich durch die Modularisierung die Kompetenzen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in den Handlungsfeldern Erziehen, Unterrichten, Beraten, Betreuen, Schule mitgestalten und entwickeln längerfristig verbessern, könnten die Schülerinnen und Schüler beantworten – oder eine empirische Studie.
2. Gegenüber der vormaligen Ausbildung nach APVO mit insgesamt acht Teilbewertungen hat sich die Anzahl der Teilbewertungen auf 16 erhöht. Hat sich die Verdopplung auf die Ausbildungsqualität und die Arbeits- und Prüfungsbelastung ausgewirkt und wie? Inwiefern reagiert der vorliegende Gesetzesentwurf insbesondere auf die „Systemfehler“ von zwei verschiedenen Ausbildungs- und Prüfungssystemen (Modularisierung und Staatsprüfung)? Und inwieweit vermag der Gesetzentwurf potentiell vorhandene Probleme abstellen?
BAK: Wir glauben nicht, dass sich dies positiv auf die Ausbildungsqualität ausgewirkt hat. Die Arbeits- und Prüfungsbelastung ist durch die zu hohe Zahl der zwölf bewerteten Module gewachsen. Der Gesetzentwurf der FDP verspricht hier Abhilfe. 
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	Der „Systemfehler“ ist aus Sicht des BAK eher ein Problem für Puristen, weniger für Pragmatiker, denen daran liegt, dass kurzfristig die größten Fehler des HLbG beseitigt werden, damit die Betroffenen besser arbeiten können. Modularisierung und Erste/Zweite Staatsprüfung gehören zu zwei verschiedenen, zueinander widersprüchlichen Systemen, aber de facto lassen sie sich so gestalten und aufeinander beziehen, dass eine sinnvolle Ausbildungsarbeit möglich ist. Dies zeigt die Praxis der letzten Jahre.
Der Gesetzentwurf der FDP ersetzt nicht die auch in Hessen notwendige Auseinandersetzung damit, wie künftig Lehrkräfte zeitgemäß ausgebildet werden sollen. Dabei ist auch zu bedenken, wie die anderen Bundesländer verfahren und wie eine bundesweit kompatible Lehrerausbildung gesichert werden kann. Diese Aufgabe sollte von der Politik dringend in Angriff genommen werden. Ein positives Beispiel, wie man hierbei vorgehen kann, setzt z. B. Rheinland-Pfalz.
3. Trägt die Vielzahl der prinzipiell inhaltlich nicht miteinander verbundenen Module, die auch der vorliegende Gesetzesentwurf fortbestehen lässt, dazu bei, die Qualität der Ausbildung nachweislich zu verbessern?
BAK: Es trifft aus unserer Sicht nicht zu, dass Module prinzipiell inhaltlich nicht miteinander verbunden sind – oder verbindbar wären. Z. B. bauen die fachdidaktischen Module erkennbar aufeinander auf. Auch die jeweils zwei Module „Erziehen, Beraten, Betreuen“ und „Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen“ sind inhaltlich miteinander verknüpft. Die inhaltliche Verbindung der in der Verantwortung der Studienseminare liegenden Module ist deren eigenster Anspruch. 
Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen, Herangehensweisen und Ausbildungsbedürfnissen zu fördern und damit den Schülerinnen und Schülern zu dienen ist ureigenster Auftrag der Studienseminare. Deshalb wird in diesen – soweit uns bekannt – seit Beginn der modularisierten Ausbildung 2005 intensiv an der inhaltlichen und praxisorientierten Verzahnung der Module gearbeitet.
Dabei stellen immer neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst immer neue Herausforderungen dar, denen sich die Studienseminare engagiert stellen.
4. Hat das neue Lehrerbildungsgesetz zu Problemen (Zeitaufwand für Arbeitsplanung und Prüfungsplanung, Arbeitsmenge, Transparenz etc.) in der Verwaltung geführt und in welchem Umfang? Inwiefern reagiert der vorliegende Gesetzesentwurf hierauf und ist von diesem Abhilfe bezüglich der Probleme zu erhoffen?
BAK: Das Lehrerbildungsgesetz hat zu den in der Frage anklingenden deutlich höheren Anforderungen an die Verwaltung geführt (z. B. Vorbereitung Prüfungsakte: früher 4 Gutachten Ausbildungsstand und 2 Gutachten Prüfungsarbeit, heute 18 Modulbescheinigungen plus 2 Gutachten Schriftliche Arbeit). Wenn die Politik eine modularisierte Ausbildung will, dann muss sie bereit sein, sie auch zu bezahlen. 
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	Der Zeitaufwand für Arbeitsplanung und Prüfungsorganisation ist erheblich gestiegen. Hinzu kommen Anforderungen aus der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) und durch SAP. Eine bessere Ausstattung der Studienseminare im Verwaltungs- und Assistenzbereich ist deshalb dringend erforderlich und im Landeshaushalt zu berücksichtigen.
Auch die Arbeitsbelastung der Ausbilderinnen und Ausbilder ist durch erhöhten Verwaltungsaufwand gestiegen. Sie müssen die zahlreichen o. a. Modulbescheinigungen „gerichtsfest“ gestalten. Weiterer Aufwand (Konferenzen, Dienstbesprechungen usw.) wird bei der Bemessung der Arbeitszeit der Ausbilderinnen und Ausbilder nicht berücksichtigt, sondern nur die reinen Ausbildungszeiten. Es ist dringend erforderlich, alle Tätigkeiten am Studienseminar (einschließlich sogenannter „Verteilzeiten“), in die Berechung der Arbeitszeit einfließen zu lassen und dabei die gesetzliche Arbeitszeit einzuhalten.

Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbilder von 6 auf heute 7,5 Unterrichtsstunden ist angesichts der zusätzlichen Aufgaben in den Studienseminaren nicht zielführend. Außerdem kommt es z. B. durch Prüfungen zu einem erheblichen Ausfall dieses Unterrichts in den Schulen. Eine Reduzierung dieser Unterrichtsverpflichtung auf fünf Stunden ist daher erforderlich. 

5. Nach unseren Informationen haben die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst im 1. Hauptsemester mehr als 50 Stunden in der Woche und im 2. Hauptsemester über 60 Wochenstunden. Inwiefern schafft der vorliegende Gesetzesentwurf diesbezüglich Abhilfe im Hinblick auf die gesetzlich geregelte Arbeitszeit?
BAK: Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ist – bei individuellen Unterschieden – insgesamt entschieden zu hoch. Dabei haben erste Maßnahmen im Rahmen des bestehenden Gesetzes (Generierung eines Moduls „Schriftliche Arbeit“, Durchsicht der Modulinhalte, Berücksichtigung der besonderen Situation von Erziehenden) etwas – aber noch nicht genügend – Entlastung geschaffen. 

Der Gesetzentwurf verringert die Zahl der bewerteten Module und berücksichtigt versteckte Arbeitszeit (z. B. Vorbereitung der Prüfungen) und verspricht so Abhilfe im Hinblick auf die gesetzliche Arbeitszeit. 

Allerdings ist flankierend eine gleichzeitiger Senkung der eigenverantworteten Unterrichtsverpflichtung auf maximal 10 Wochenstunden unabdingbar.

6. Welche Bedeutung haben Mentorinnen und Mentoren – aktuell wie auch nach einem potentiellen Beschluss des vorliegenden Gesetzesentwurfes – in der Ausbildung? Wird die Auffassung geteilt, dass sie nachweislich zur Ausbildungsqualität und zur Beratung, Begleitung und Betreuung beitragen und erheblichen Arbeitsaufwand hierfür aufbringen?
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	BAK: Bei der Ausbildung von Lehrkräften ist die alltägliche Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen an den Schulen als Mentorinnen und Mentoren ein wichtiger Faktor. So treten in der Ausbildung die für die einzelne Schule charakteristischen Aspekte neben die von den Studienseminaren vertretenen grundsätzlicheren allgemeinpädagogischen, fachdidaktischen, fachmethodischen und medialen Aspekte. Einzelfall und Prinzip begegnen und befruchten einander. 
Dabei ist zur Vermeidung von Reibungen eine enge Zusammenarbeit und Verständigung zwischen Mentorinnen/Mentoren  (= Schule) und Ausbilderinnen und Ausbildern (= Studienseminar) wichtig.
Denn auch nach unserer Auffassung tragen die Mentorinnen und Mentoren in der dualen Ausbildung der Lehrkräfte eine konstitutive Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungsleistung bei, für die sie erheblichen Arbeitsaufwand aufbringen. 
7. Wie hoch schätzen Sie den wöchentlichen Aufwand für Mentorentätigkeit ein? Auf welche Weise sollte diese Arbeit anerkannt werden und wird dies durch den vorliegenden Gesetzesentwurf? Sofern Anrechnungsstunden vergeben werden, welcher Umfang wäre angemessen?
BAK: Der Arbeitsaufwand für Mentorentätigkeit ist individuell ganz unterschiedlich. Aufgrund vorhandener Erfahrungswerte ist im Durchschnitt mit mindestens einer, eher mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu rechnen. Mehr Klarheit könnte eine Untersuchung durch eine Universität oder eine andere geeignete Institution erbringen.
Die fehlende Vergütung für die Tätigkeit der Mentorinnen und Mentoren wird seit mehr als 30 Jahren beklagt. Geschehen ist nichts. Eher im Gegenteil: Durch die mehrfache Erhöhung der Wochenstundenzahl der Lehrkräfte wurden als Nebeneffekt die Spielräume für eine Zusammenarbeit Referendar/in – Mentor/in eingeschränkt. Denn je mehr Unterricht erteilt werden muss, desto weniger Zeit bleibt für kollegialen Austausch. Eine weitere Verschärfung bedeutete die „Verlässliche Schule - Unterrichtsgarantie plus“, wodurch die Frage, ob eine Mentorin/ein Mentor an einem Unterrichtsbesuch nebst Nachbesprechung teilnehmen konnte, zu einer Kostenfrage der Schule für Vertretungsunterricht wurde.

Wünschenswert wäre, für die Entlastung der Mentorinnen und Mentoren den Ausbildungsschulen ein besonderes Stundendeputat für Ausbildung zur Verfügung zu stellen.
Was kann ganz realistisch getan werden? 

Die seit In-Kraft-Treten der Ausbildungsverordnung vom 9. Mai 1977 von Lehrerverbänden erhobene Forderung nach einer Anrechnungsstunde je Mentorin oder Mentor wurde stets mit dem Hinweis auf Kosten in Höhe von etwa 25 Millionen Euro für eine Anrechnungsstunde abgelehnt. Die Forderung ist trotzdem richtig, denn sie sicherte den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und den Mentorinnen/Mentoren das gemeinsame Zeitfenster für eine fest institutionalisierte Zusammenarbeit.
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	Angesichts der Haushaltslage des Landes Hessen und angesichts des Lehrermangels in verschiedenen Fächern und Schulformen schlägt der BAK als Mindestmaßnahme vor:

1. Die Differenz der von den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst tatsächlich geleisteten eigenverantworteten Unterrichtsstunden (zurzeit in 3 Semestern 26 bis 32 Wochenstunden, nach der Reform der Reform 24 bis 30 Wochenstunden) und ihrer Anrechnung auf die Lehrerzuweisung (zurzeit in 4 Semester 19,2 Wochenstunden, in ihrer Höhe zu überdenken, denn früher wurden diese Stunden den Schulen überhaupt nicht angerechnet!) sollte von den Schulen nachweislich für Mentorentätigkeit – z. B. in Doppelbesetzungen von Lehrkraft im Vorbereitungsdienst und Mentor(in) in einer Klasse – eingesetzt werden müssen. 

2. In Ländern wie Frankreich und England wird Mentorentätigkeit finanziell vergütet. Warum nicht auch in Hessen?
3. Die Leistungspunkte für Fortbildungs- und Qualifizierungsaktivitäten nach HLbG-UVO § 55, Abs. 5, sollten von 20 auf 40 erhöht werden, weil die Mentorentätigkeit auch der eigenen Fortbildung der Mentorin oder des Mentors mit Schwerpunkt Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von konkretem Unterricht dient. Solche Fortbildungen werden sonst nicht angeboten, obwohl sie auf das Kerngeschäft der Lehrerinnen und Lehrer zielen.
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